
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Betriebsstätte Firma Röhrig“ – Abw. § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stadt Neu-Anspach 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

 
„Betriebsstätte Firma Röhrig“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Neu-Anspach und Gießen im April 2022 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 
 
Abwasserverband Oberes Usatal (27.04.2021) 
Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn (26.04.2021) 
Bogensportclub-Hochtaunus Neu-Anspach (20.04.2021) 
BUND Hochtaunus (21.04.2021) 
Deutsche Telekom Technik GmbH (26.03.2021) 
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement (23.04.2021) 
Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (10.04.2021) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Umwelt, Naturschutz und Bauleitpla-
nung (21.04.2021) 
Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz (03.05.2021) 
HessenARCHÄOLOGIE (24.03.2021) 
Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main (24.03., 08.04., 14.04.2020) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (28.04.2021) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.04.2021) 
Syna GmbH (19.04.2021) 
Wasserbeschaffungsverband Usingen (10.05.2021) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 
 
NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH (23.03.2021) 
Vodafone/Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG (21.04.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Keine Stellungnahme abgegeben haben 
 
ADFC Usinger Land e.V. 
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Frankfurt/ Saarbrücken 
Ev. Kirchengemeinde Anspach 
Finanzamt Bad Homburg 
Fraport AG 
Gemeindevorstand Schmitten 
Gemeindevorstand Wehrheim 
Gemeindevorstand Weilrod 
Hochtaunuskreis – Der Kreisausschuss – Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
IHK Frankfurt am Main 
Kreisbauernverband e.V., Regionalbauernverband Wetterau-Frankfurt a.M. e.V. 
Magistrat der Stadt Usingen 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
Ortslandwirt Berthold Götz 
Ortslandwirt Willy-Wulf Staehr 
Verkehrsverband Hochtaunus 
Verwaltungsrat der kath. Kirchengemeinde St. Marien 
 
 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind keine 
Stellungnahmen vorgebracht worden. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwasserverband Oberes Usatal (27.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, 
die Zusammenfassung der Planungsaufgabe ist zutreffend. 
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Zu 2.: Der Anregung wird entsprochen. 
Ein Ingenieurbüro führt die Schmutzfrachtberechnung für die Umgebung 
unter Berücksichtigung des Schrotthandels Röhrig durch. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Das Regenwasser der Dachflächen von Gebäude 1-8 wird in einem Regen-
wasserspeicher geführt. Dieser Speicher dient dazu, dass andere Flächen 
(z.B. die randlichen Grünflächen) bewässert werden können.  
Der Regenwasserüberlauf erfolgt in südlicher Richtung in das angrenzende 
Gewässer. Es ist nicht geplant Mischwasser in das offene Gewässer einzu-
leiten, sondern nur Dachflächen-Niederschlagswasser. 
 
Die Detailabstimmung auch in Bezug auf den angesprochenen Einleitean-
trag erfolgt mit den zuständigen Behörden. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Das Niederschlagswasser der Hof- und Parkplatzflächen darf und soll nicht 
direkt in den öffentlichen Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Auf 
Grund des Betriebs (Schrottplatz, verschiedene Schadstoffe können im Be-
reich der o. g. Flächen entstehen) werden die Hofflächen sowie die Park-
platzflächen über entsprechende Abscheideranlagen (in diesem Fall müssen 
Koaleszenzabscheider eingesetzt werden) geführt. Und dürfen nach diesem 
Prozess nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 
 
Zu 5. und 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
Das Anschließen des Schmutzwasserkanals an den Bestand der Deponie 
wurde in das Entwässerungskonzept der PPI Group aufgenommen. Parallel 
zum Bauleitplanverfahren wurde eine Vermessung erstellt und eine Vorpla-
nung durch das Ingenieurbüro Wieland durchgeführt. Für die geplante Lei-
tungstrasse wurde ein Leitungsrecht in den Bebauungsplan-Entwurf aufge-
nommen.   
Für die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegte Fläche gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB erfolgt im Parallelverfahren zum Bebauungsplan eine 
separate Eingriffs-/ Ausgleichsplanung. 
 
Die Detailabstimmung erfolgt mit den zuständigen Behörden. 
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1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amt für Bodenmanagement Limburg a. d. Lahn (26.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aufzählung in der Begründung bezieht sich auf den zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung gültigen Stand. 
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1.  
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogensportclub-Hochtaunus Neu-Anspach (20.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Nach Auskunft der Fa. Röhrig sind folgende Betriebszeiten möglich: Mo.-Fr. 
06-22 Uhr, Sa. 06-14 Uhr, sonntags grundsätzlich geschlossen. Die Details 
werden im Zuge der weiteren Genehmigungsplanung geregelt.  
 
 
Zu 2. und 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Erdwall ist derzeit mit 3 m Höhe eingeplant und soll aus Platzgründen 
bis an die Grenze zur Nachbarparzelle geführt werden. Ebenso wird als 
Durchgangsverbot zwischen den Grundstücken ein Zaun an der Grenze 
errichtet. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 

BUND Hochtaunus (21.04.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gefährliche Abfälle werden ausschließlich witterungsgeschützt innerhalb der 
vorgesehenen Hallen oder in dicht verschlossenen Behältern gelagert. Die 
Lagerung erfolgt in zugelassenen Behältern, die gegen die gefährlichen 
Bestandteile beständig sind. Die Anforderungen der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) werden einge-
halten. Ein Austreten von wassergefährdenden Stoffen ist somit nicht zu 
besorgen. 
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2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine durchgehende Beleuchtung des Geländes ist aus Gründen des Ein-
bruchsschutzes unerlässlich. Gleichwohl wird (auch, um Strom und Energie 
zu sparen) der Lichteinsatz nachts erheblich reduziert bis auf ein Maß, das 
erforderlich ist, um die Überwachungskameras auf dem Gelände funktions-
fähig zu halten. Eine Reduzierung der Lichttemperatur und der Lichtemissi-
onen wird hiermit einhergehen. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kuckuck wurde im Rahmen der Untersuchungen nicht nachgewiesen. 
Sein Vorkommen wird jedoch nachrichtlich in den Artenschutzbeitrag aufge-
nommen. Konsequenzen für die Bewertung ergeben sich hieraus nicht. 
Um den Schutz von Reptilien während der Bauphase zu gewährleisten, wird 
die Vermeidungsmaßnahme 2 festgesetzt. So darf während der Bauphase 
die Böschung, auf der die Eidechsen nachgewiesen worden sind, in keinem 
Fall verändert werden, um baubedingte Individuenverluste zu verhindern 
(keine Nutzung als Lagerplatz, kein Befahren etc.). 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (26.03.2021) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wird frühzeitig in die weiteren Pla-
nungen eingebunden. 
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Anlage 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement (23.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird ein Verfahren im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahrens an-
gestrebt. Die Straßenplanung einschl. Erläuterungsbericht liegt dem Bebau-
ungsplan-Entwurf als Anlage bei.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 3.: Der Anregung wurde entsprochen. 
Ergänzend zu der „Verkehrsuntersuchung zum Anschluss der geplanten 
Bebauung „Firmen Röhrig“ über die Deponiestraße an die K723“ vom 25. 
März 2019 (Fischer-Schlemm), wurden ‒ entsprechend der Forderungen 
von Hessen Mobil vom 23.4.2021 ‒ die Fahrkurven (Schleppkurven) von ab- 
und einbiegenden EU-Sattelzügen (Sattelschleppern) dargestellt und erläu-
tert. 
Die dargelegten Fahrkurven (Schleppkurven) im Bereich des Knotenpunkts 
K723 / Deponiestraße weisen nach, dass dort die Verkehrssicherheit nach 
der aufgezeigten Umgestaltung gewährleistet ist. 
 
Der Schleppkurvennachweis wird dem Bebauungsplan-Entwurf als Anlage 
beigefügt. Die Ergebnisse dienten der konkreten Verkehrsplanung als 
Grundlage 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird kein Immissionsschutzrechtlicher Konflikt zwischen den klassifizier-
ten Straßen und einem Industriegebiet befürchtet. 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist nicht zu erwarten, dass die Maßnahme die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs negativ beeinflusst. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 

Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (10.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Dieses Bauleitplanverfahren hat ausschließlich zum Ziel die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen zur Betriebsverlagerung der Firma Röhrig zu schaf-
fen. 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gefährliche Abfälle werden ausschließlich witterungsgeschützt innerhalb der 
vorgesehenen Hallen oder in dicht verschlossenen Behältern gelagert. Die 
Lagerung erfolgt in zugelassenen Behältern, die gegen die gefährlichen 
Bestandteile beständig sind. Die Anforderungen der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) werden einge-
halten. Ein Austreten von wassergefährdenden Stoffen ist somit nicht zu 
besorgen. 
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4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Eine durchgehende Beleuchtung des Geländes ist aus Gründen des Ein-
bruchsschutzes unerlässlich. Gleichwohl wird (auch, um Strom und Energie 
zu sparen) der Lichteinsatz nachts erheblich reduziert bis auf ein Maß, das 
erforderlich ist, um die Überwachungskameras auf dem Gelände funktions-
fähig zu halten. Eine Reduzierung der Lichttemperatur und der Lichtemissi-
onen wird hiermit einhergehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
[vgl. Ausführungen auf der folgenden Seite] 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Die Planung betrifft eine Ackerfläche, welche durch den Wald und die nörd-
lich angrenzenden Strukturen und Gebäude der Mülldeponie mit Wertstoff-
hof stark von Kulissenwirkungen betroffen ist. Der größte Teil des Geltungs-
bereichs ist daher nicht als Feldlerchen-Habitat geeignet. Durch die Umset-
zung der Planung verschiebt sich die Kulissenwirkung jedoch weiter in die 
Ackerfläche, so dass auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse davon 
auszugehen ist, dass eine potentielle Feldlerchenbrutstätte verloren geht. 
Diese wird mit dem Einrichten eines Ackers mit artspezifischen Schutzmaß-
nahmen für die Feldlerche ausgeglichen. Die vorlaufend zum Eingriff umzu-
setzende CEF-Maßnahme wird für den Entwurf mit der UNB abgestimmt.  
 
 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Durch die Errichtung des bepflanzten Lärmschutzwalls wird es zu einer teil-
weisen Verschattung der Böschung zum Bogensportplatz kommen. Insbe-
sondere der südliche Teil der Böschung, wo Waldeidechsen nachgewiesen 
wurden, wird davon betroffen sein. Die besonnten Habitatbereiche der Zaun-
Eidechsen mit sandigem Untergrund auf dem Bogensportplatz werden da-
gegen nicht beeinträchtigt. 
Zur Kompensation für den verlorengehenden Teillebensraum wird der Lärm-
schutzwall in den sonnigen Bereichen mit Strukturen wie Lesesteinhaufen 
und Sandlinsen am Fuß der Böschung als Lebensraum für Reptilien aufge-
wertet. 
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1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
 
 

Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Umwelt, Naturschutz und Bau-
leitplanung (21.04.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Anregung wird gefolgt. 
Die Darstellungen des Landschaftsplanes werden in den Umweltbericht 
aufgenommen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Verrohrung auf einem kleinen Teilstück wird notwendig, da dies die ein-
zige Möglichkeit ist, auf das Gelände zu gelangen. 
Die Eingriffe in die natürliche Umgebung werden so gering wie möglich ge-
halten. 
 
Zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
Grelle Farben werden im Bebauungsplan gänzlich ausgeschlossen. Das 
Farbkonzept der bestehenden Anlage soll auch am neuen Standort über-
nommen werden. Es werden auch teilweise Gebäude am alten Standort 
abgebaut und an neuer Stelle wieder errichtet. Somit sind keine grellen Fas-
sadenfarben zu erwarten. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Entwässerungskonzept ist keine 100 %ige Versiegelung vorgesehen. 
Das Entwässerungskonzept wird in seiner aktualisierten Form dem Bebau-
ungsplan-Entwurf beigelegt. 
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5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
 
 

Zu 5.: Der Anregung wird gefolgt. 
Die Auflistung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaß-
nahmen in Kap. C2 des Umweltberichts werden ergänzt. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Gefährliche Abfälle werden ausschließlich witterungsgeschützt innerhalb der 
vorgesehenen Hallen oder in dicht verschlossenen Behältern gelagert. Die 
Lagerung erfolgt in zugelassenen Behältern, die gegen die gefährlichen 
Bestandteile beständig sind. Die Anforderungen der Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) werden einge-
halten. Ein Austreten von wassergefährdenden Stoffen ist somit nicht zu 
besorgen. 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden für die Entwurfsfassung 
vertiefend betrachtet. Aufgrund der exponierten Lage des Plangebiets be-
stehen zahlreiche Sichtbeziehungen zur umgebenden Landschaft und zu 
Siedlungsgebieten. Letztlich ist das Vorhaben jedoch auch unter Beachtung 
der bestehenden Mülldeponie als Vorbelastung zu bewerten. Im Bebau-
ungsplan werden Festsetzungen zur Eingrünung und auch zu Lichtquellen 
getroffen, so dass die Beeinträchtigung für das Landschaftsbild minimiert 
wird. Für den Entwurf wird dennoch eine Zusatzbewertung für das Land-
schaftsbild nach Anlage 2 Ziffer 2.2.1 und 2.3 der Hessischen Kompensati-
onsverordnung vorgelegt. 
  
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Entwurf werden die Festsetzungen zur Beleuchtung des Betriebsge-
ländes unter Berücksichtigung aller Belange (u.a. Naturschutz und Immissi-
onsschutz, aber auch Sicherheit) konkretisiert. 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist vorgesehen, den artenschutzrechtlich notwendigen Ausgleich auf 
Acker für die naturschutzrechtliche Kompensation anzurechnen. Das ver-
bleibende Defizit wird über den Ankauf von Ökopunkten ausgeglichen. 
 
 
[Zu Ziffer 10. bis 12 vgl. folgende Seite] 
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Zu 10.: Der Anregung wird gefolgt. 
Dem Artenschutzfachbeitrag wird Kartenmaterial zu den untersuchten Ar-
tengruppen beigefügt, aus welchem die Fundpunkte sowie das Untersu-
chungs- und das Eingriffsgebiet hervorgehen.  
Durch die Errichtung des bepflanzten Lärmschutzwalls wird es zu einer teil-
weisen Verschattung der Böschung zum Bogensportplatz kommen. Insbe-
sondere der südliche Teil der Böschung, wo Waldeidechsen nachgewiesen 
wurden, wird davon betroffen sein. Die besonnten Habitatbereiche der Zaun-
Eidechsen mit sandigem Untergrund auf dem Bogensportplatz werden da-
gegen nicht beeinträchtigt. Letztlich ist hier vom Wirken der Legalausnahme 
nach § 44 Abs. 5 BNatSchG auszugehen, da die potentiell betroffenen Tiere 
im Umfeld ausreichend vergleichbare Habitate vorfinden. 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kuckuck wurde im Rahmen der Untersuchungen nicht nachgewiesen. 
Sein Vorkommen wird jedoch nachrichtlich in den Artenschutzbeitrag aufge-
nommen. Konsequenzen für die Bewertung ergeben sich hieraus nicht. 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des geplanten Eingriffs auf die 
Vogelwelt im Eingriffsgebiet als mäßig einzuschätzen. Das Eingriffsgebiet 
wird überwiegend als Nahrungshabitat genutzt, Brutverdacht besteht ledig-
lich für die Feldlerche und den Stieglitz. Die beobachteten Brutplätze der 
Feldlerche befinden sich am äußersten Rand des Geltungsbereichs. Für die 
artenschutzrechtliche Bewertung wurde die zu erwartende Kulissenwirkung 
des neuen Betriebsgeländes bereits berücksichtigt. Im weiteren Umfeld lie-
gen ausgedehnte landwirtschaftlich genutzte Bereiche, die großräumig bes-
sere Habitatstrukturen für Offenlandarten bieten.  
Das Brutplatz- und Nahrungsangebot wird sich durch die umlaufende Ein-
grünung des Betriebsgeländes mit einer mehrreihigen Hecke mit ökologisch 
wertvollen Gehölzen für Freibrüter wie den Stieglitz oder den Bluthänfling 
und auch für die Goldammer deutlich verbessern. Für die Feldlerche als 
Offenlandart ist gemäß Artenschutzfachbeitrag dagegen die Umsetzung der 
artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme notwendig. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 13.: Den Anregungen wird teilweise gefolgt.  
Meisenquartiere in Form von Nischen oder geeigneten Baumhöhlen sind im 
Eingriffsgebiet nicht vorhanden. Ersatzquartiere sind somit nicht notwendig. 
Die Vorschläge zur ökologischen Aufwertung des Lärmschutzwalls werden 
in der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
 
Zu 14. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die CEF-Maßnahme wird auf dem Flurstück 72 in Flur 20 der Gemarkung 
Anspach umgesetzt. In Abstimmung mit der UNB wird dort analog zu weite-
ren Ausgleichsflächen der Stadt Neu-Anspach ein Extensivacker zur Förde-
rung der Feldlerche eingerichtet.  
Die Ausgleichsmaßnahme wird einem 5-jährigen Monitoring unterzogen. 
Die artenschutzrechtliche Bewertung des Eingriffs berücksichtigt bereits die 
Kulissenwirkung. Dies wird für den Entwurf im Artenschutzfachbeitrag deut-
licher dargestellt (insbesondere auch durch die Vorlage des Kartenmateri-
als). 
 
Zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine Vermeidungsmaßnahme zum Umgang mit besonders geschützten 
oder gefährdeten Arten wird aufgenommen. Mit einem Vorkommen der 
streng geschützten Mauereidechse ist jedoch ausdrücklich nicht zu rechnen. 
 
Zu 16. Den Anregungen wird gefolgt. 
Die Festsetzungen zum Schutz des Baumbestandes und zur Fertigstellung 
der Anpflanzungen werden ergänzt. 
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19. 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
21. 
 
 

 
 
 
Zu 17.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zusammenfassung der Planungsaufgabe ist zutreffend. 
 
 
 
 
Zu 18.: Der Anregung wird entsprochen. 
Die Änderung des RegFNP zu Gunsten von Gewerblicher Baufläche wird 
erforderlich und erfolgt im Parallelverfahren zu dem Bebauungsplan. Die 
Offenlage sowie die Behördenbeteiligung in der Zeit vom 07.12.2021 bis 
einschl. 14.01.2022. Der abschließende Beschluss wird der Verbandskam-
mer am 04.05.22 vorgelegt und vorbehaltlich der entsprechenden Be-
schlussfassung dem Regierungspräsidium zur Genehmigung zwischen Juli 
und September. Mit der Rechtswirksamkeit ist somit im Herbst zu rechnen. 
Es gab nach Aussage des Regionalverbands keine erheblichen Bedenken 
im Rahmen der Beteiligung. 
 
 
Zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Vgl. Ausführungen zu Ziffer 18. 
 
 
 
Zu 20.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Entwurf wird die Bilanzierung an den aktuellen Planstand ange-
passt. In diesem Zuge wird der Umweltbericht auf widersprüchliche Anga-
ben kontrolliert und entsprechend korrigiert. 
 
Zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist vorgesehen, den artenschutzrechtlich notwendigen Ausgleich auf 
Acker für die naturschutzrechtliche Kompensation anzurechnen. Das ver-
bleibende Defizit wird über den Ankauf von Ökopunkten ausgeglichen. 
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Zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die beschriebene CEF-Maßnahme wird auf dem Flurstück 72 in Flur 20 der 
Gemarkung Anspach umgesetzt. In Abstimmung mit der UNB wird dort ver-
gleichbar zu weiteren Ausgleichsflächen der Stadt Neu-Anspach ein Exten-
sivacker zur Förderung der Feldlerche eingerichtet.  
 
 
 
 
 
Zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Zweiteilung bezieht sich ausschließlich auf die Festsetzung zur Höhen-
entwicklung innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Die unklare 
Bezeichnung in der Nutzungsmatrix wird entfernt. 
 
 
 
 
Zu 24.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, FB Brandschutz, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz (03.05.2021) 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Detailabstimmung erfolgt im Rahmen der weiterführenden Genehmi-
gungsplanung mit den zuständigen Behörden. 
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HessenARCHÄOLOGIE (24.03.2021) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Seitens der Baudenkmalpflege wurde zu diesem Beteiligungsverfahren kei-
ne Stellungnahme abgegeben. 
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Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main (24.03., 08.04., 14.04.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Innerhalb des Geltungsbereichs wurden lediglich Feldlerche und Stieglitz 
festgestellt. Die Goldammer brütete in Saumstrukturen des Bogensportplat-
zes. Dem Artenschutzfachbeitrag wird Kartenmaterial zu den untersuchten 
Artengruppen beigefügt, aus welchem die Fundpunkte sowie das Untersu-
chungs- und das Eingriffsgebiet hervorgehen.  
Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des geplanten Eingriffs auf die 
Vogelwelt im Eingriffsgebiet als mäßig einzuschätzen. Das Eingriffsgebiet 
wird überwiegend als Nahrungshabitat genutzt, Brutverdacht besteht ledig-
lich für die Feldlerche und den Stieglitz. Die beobachteten Brutplätze der 
Feldlerche befinden sich am äußersten Rand des Geltungsbereichs. Für die 
artenschutzrechtliche Bewertung wurde die zu erwartende Kulissenwirkung 
des neuen Betriebsgeländes bereits berücksichtigt. Im weiteren Umfeld lie-
gen ausgedehnte landwirtschaftlich genutzte Bereiche, die großräumig bes-
sere Habitatstrukturen für Offenlandarten bieten.  
Das Brutplatz- und Nahrungsangebot wird sich durch die umlaufende Ein-
grünung des Betriebsgeländes mit einer mehrreihigen Hecke mit ökologisch 
wertvollen Gehölzen für Freibrüter wie den Stieglitz oder den Bluthänfling 
und auch für die Goldammer deutlich verbessern. Für die Feldlerche als 
Offenlandart ist gemäß Artenschutzfachbeitrag dagegen die Umsetzung der 
artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahme notwendig. 
Es wird im Artenschutzfachbeitrag eine vertiefende Betrachtung ergänzt, 
dass im Umfeld des Eingriffsgebiets nach Umsetzung des Vorhabens ein 
ausreichendes Brutplatz- und Nahrungsangebot vorhanden ist. 
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vgl. Aussagen zur Stellungnahme des RV vom 08.04.2022 auf Seite 27 die-
ser Vorlage. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (28.04.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
Zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
Im Umweltbericht wird für die Entwurfsfassung eine Beschreibung möglicher 
Auswirkungen des Vorhabens auf die Klimafunktionen im Plangebiet und 
seines Wirkraums ergänzt. 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist vorgesehen, den artenschutzrechtlich notwendigen Ausgleich auf 
Acker für die naturschutzrechtliche Kompensation anzurechnen. Das ver-
bleibende Defizit wird über den Ankauf von Ökopunkten ausgeglichen. 
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Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die CEF-Maßnahme für die Feldlerche wird auf dem Flurstück 72 in Flur 20 
der Gemarkung Anspach umgesetzt. In Abstimmung mit der UNB wird dort 
vergleichbar zu weiteren Ausgleichsflächen der Stadt Neu-Anspach ein Ex-
tensivacker zur Förderung der Feldlerche eingerichtet. Die Gestaltung der 
Ausgleichsmaßnahme beruht auf dem angesprochenen Maßnahmenblatt 
der Staatlichen Vogelschutzwarte. 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für den Entwurf wird die Bilanzierung an den aktuellen Planstand ange-
passt. In diesem Zuge wird der Umweltbericht auf widersprüchliche Anga-
ben kontrolliert und entsprechend korrigiert. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden für die Entwurfsfassung 
vertiefend betrachtet. Aufgrund der exponierten Lage des Plangebiets be-
stehen zahlreiche Sichtbeziehungen zur umgebenden Landschaft und zu 
Siedlungsgebieten. Letztlich ist das Vorhaben jedoch auch unter Beachtung 
der bestehenden Mülldeponie als Vorbelastung zu bewerten. Im Bebau-
ungsplan werden Festsetzungen zur Eingrünung und auch zu Lichtquellen 
getroffen, so dass die Beeinträchtigung für das Landschaftsbild minimiert 
wird. Für den Entwurf wird dennoch eine Zusatzbewertung für das Land-
schaftsbild nach Anlage 2 Ziffer 2.2.1 und 2.3 der Hessischen Kompensati-
onsverordnung vorgelegt. 
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Zu 9.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Betriebsstätte Firma Röhrig“ – Abw. § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

    32 

 
12. 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 

 
Zu 12.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Entwässerungskonzept muss nach Abstimmung zur Schmutzwasser-
entsorgung mit dem Deponiebetreiber angepasst werden. 
Das Anschließen des Schmutzwasserkanals an den Bestand der Deponie 
wurde im Entwässerungskonzept aufgenommen. Das fortgeschriebene Ent-
wässerungskonzept liegt dem Bebauungsplan-Entwurf als Anlage bei. 
 
Zu 14.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 15.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
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Zu 16.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Kampfmittelräumdienst wurde an dem vorliegenden Aufstellungsverfah-
ren beteiligt und hat in der Stellungnahme vom 08.04.2021 mitgeteilt, dass 
kein begründeter Verdacht zum Auffinden von Bombenblindgängern vorliegt. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.04.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Syna GmbH (19.04.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Syna GmbH wird in die Bauplanung und -ausführung zur weiteren Ab-
stimmung einbezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Platzbedarf für die Transformatorenstation wird im Zufahrtsbereich zum 
Grundstück vorgehalten, wobei eine Fläche von rund 5 x 5 m berücksichtigt 
wird. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Syna GmbH wird in die Bauplanung und -ausführung zur weiteren Ab-
stimmung einbezogen. Die angesprochenen Details werden in diesem Zu-
sammenhang berücksichtigt. 
 
Da die Stellungnahme den Vollzug anspricht, kann das Bauleitplanverfahren 
ohne Zeitverzug fortgeführt werden. 
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Wasserbeschaffungsverband Usingen (10.05.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 




